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1. Teil

Grundlagen

„Die Maschinen werden nie in der Lage sein, das Wesen des Menschen zu 
verstehen – denn das Wesen des Menschen beruht auf Intuition, Emotionen 
und Erfahrung, die sich der quantitativen Analyse entziehen.“1 Dieses Zitat 
wurde von ChatGPT, einem KI-Chatbot,2 vorgeschlagen, als nach einem sol-
chen inhaltlich passenden Zitat zum Thema „Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz in der Rechtsberatung“ gefragt wurde. 

Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) ist als Buzzword in aller Munde 
und begegnet nunmehr jedermann in den unterschiedlichsten Situationen. Sei 
es im Kino oder zuhause vor einem Werk der Science-Fiction-Literatur, wenn 
eine (starke) KI sich von ihren Erschaffern loslöst, verselbstständigt und in 
einem rücksichtslosen Feldzug versucht, die Menschheit auszulöschen. Aber 
auch medial lassen sich Diskussionen verfolgen, ob und wenn ja, wann der 
Mensch als Arbeitskraft vollständig obsolet und durch eine KI ersetzt wird.3 

Jedoch lässt sich auch ein deutlich weniger schreckensverbreitender und 
apokalyptischer Einsatz des Begriffs erkennen, was sich insbesondere im 
Rahmen der Werbung für bestimmte Produkte zeigt. Hier wandelt sich das 

1  Laut ChatGPT ein Zitat von William Lycan, gefunden über ChatGPT am 
11.08.2023. Fragt man jedoch nach der Fundstelle des Zitats, wird die folgende Nach-
richt ausgegeben: „Es tut mir leid, aber das vorherige Zitat von William Lycan ist nicht 
real. Es wurde von mir generiert und ist kein tatsächliches Zitat eines bekannten Philo-
sophen oder Autors. Wenn Sie ein authentisches Zitat zu diesem Thema suchen, kann 
ich Ihnen leider keines nennen, da mein Wissen bis September 2021 reicht, und ich 
keine spezifischen Zitate zu aktuellen oder individuellen Themen habe. Sie könnten 
jedoch ein eigenes Zitat erstellen oder sich auf die Werke bekannter Philosophen und 
Experten auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und Rechtsberatung beziehen, 
um ein passendes Zitat zu finden.“, s. zu diesem in der Literatur als „Halluzinieren“ 
bezeichneten Phänomen unten unter 2. Teil C. I. 1. b) bb).

2  S. hierzu unten unter 1. Teil  C. IV. 2. b) sowie zur regulatorischen Einordnung 
2. Teil A. II. 7.

3  von Bünau, in: Breidenbach/Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, Kap. 3 Rn. 1; 
vgl. Lenzen, Künstliche Intelligenz, S. 9 ff.; vgl. etwa die Überschrift „Rechtsanwen-
dung durch Menschen als Auslaufmodell“, von Hähnchen/Schrader/Weiler/Wisch-
meyer, JuS 2020, 625 (625); ebenfalls der Titel von Mainzer, Künstliche Intelligenz – 
Wann übernehmen die Maschinen?; Bernzen, RDi 2023, 132 (132 ff.); Linardatos, ZIP 
2019, 504 (504); Adrian, Rechtstheorie 48 (2017), 77 (77 ff.).
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Begriffsverständnis von Dystopie zu Utopie und wird für eine Vielzahl von 
Produkten benutzt, um das eigene Angebot als besonders „intelligent“ und 
fortschrittlich darzustellen. 

Auch unbewusst und für viele als selbstverständlich geltend, spielt KI eine 
enorme Rolle in unserer zunehmend technologisierten Welt und reicht von der 
Steuerung der Finanzmärkte über das autonome Fahren von Fahrzeugen bis 
hin zur personalisierten Werbung, personalisierten Startseiten vieler sozialer 
Netzwerke und Streaming-Plattformen, um nur einige wenige Beispiele zu 
nennen. Doch genauso mannigfaltig der Einsatzbereich von KI auch ist, ge-
nauso groß sind sowohl die Missverständnisse und Ängste über den Begriff 
der KI als auch die Fehleinschätzungen über die tatsächlichen Potenziale und 
Einsatzszenarien.4 Diese Fehleinschätzungen reichen von grenzenloser Über-
schätzung der Technologie bis hin zum Verkennen von Anwendungsbereichen 
und Stärken der Systeme.5

Neben vielen weiteren Bereichen bleibt auch die juristische Branche von 
einem Aufschwung an Interesse über den Einsatz von KI nicht unberührt.6 
Neue Anbieter erschließen den Markt und präsentieren ihre fortschrittlichen 
Produkte. Doch was steckt hinter diesen Systemen und müssen zukünftige 
Anwälte um ihren Arbeitsplatz fürchten? Oder von der anderen Seite des 
Rechtsuchenden betrachtet, kann überhaupt eine ordnungsgemäße Rechtsbe-
ratung, die qualitativ den Bedürfnissen des Rechtsuchenden entspricht, durch 
eine KI erbracht werden und wenn ja, in welchen Bereichen ist eine derartige 
KI-gestützte Beratung möglich und vielleicht sogar sinnvoll? Und wie lässt 
sich diese Branche regulieren, um dem Rechtsuchenden eine ordnungsgemäße 
Rechtsberatung zu gewährleisten, ohne technische Entwicklungen derart zu 
behindern, dass Deutschland als Standort für die Entwicklung und Anwen-
dung solcher Produkte unattraktiv wird? Diesen Fragen soll sich im Anschluss 
in dieser Arbeit gewidmet werden.

4  Vgl. Konertz/Schönhof, Das technische Phänomen „Künstliche Intelligenz“ im 
Allgemeinen Zivilrecht, S. 5; von Bünau, in: Breidenbach/Glatz, Rechtshandbuch Le-
gal Tech, Kap. 3 Rn. 1.

5  Vgl. Konertz/Schönhof, Das technische Phänomen „Künstliche Intelligenz“ im 
Allgemeinen Zivilrecht, S. 5; von Bünau, in: Breidenbach/Glatz, Rechtshandbuch Le-
gal Tech, Kap. 3 Rn. 1.

6  Dies zeigen etwa die Werke: Chibanguza/Kuß/Steege, Künstliche Intelligenz; 
Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech; Kaulartz/Braegelmann, Rechtshandbuch Artifi-
cial Intelligence und Machine Learning; Remmertz, Legal Tech-Strategien für Rechts-
anwälte; Breidenbach/Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech; Ebers, StichwortKommen-
tar Legal Tech; als auch die in dieser Arbeit unter 1. Teil C. aufgeführten tatsächlichen 
Anwendungsbereiche in der Rechtsberatung. 
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A. Aufbau der Arbeit und  
Eingrenzung des Prüfungsumfangs

I. Aufbau der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit soll dem Leser zunächst ein verständlicher Über-
blick über den Begriff der KI sowie über die technischen Grundlagen der für 
die Rechtsberatung relevanten KI-Systeme nähergebracht werden. Im An-
schluss wird dargestellt, in welchen Bereichen der Rechtsberatung bereits 
heute KI-Anwendungen zum Einsatz kommen und welche technischen Sys-
teme die Anwendungen hierfür benutzen. In einem zweiten Kapitel wird der 
aktuell geltende gesetzliche Rahmen (Regulierungsrahmen) betrachtet, der 
eine ordnungsgemäße Rechtsberatung durch KI-Anwendungen gewährleisten 
soll. Hierbei wird eine Einordnung anhand der technischen Besonderheiten 
der einzelnen Systeme vorgenommen. Auch soll sich in diesem Bereich nicht 
auf das anwaltliche Berufsrecht und das für außergerichtliche Rechtsdienst-
leistungen geltende Recht begrenzt werden, sondern vielmehr eine umfas-
sende Einordnung, die das Gesamtbild der Sicherung einer ordnungsgemäßen 
Rechtsberatung zeigen kann, vorgenommen werden. In diesem Zusammen-
hang werden sowohl die für Anwälte als auch die für die nichtanwaltlichen 
Anbieter verpflichtenden Normen analysiert. 

In einem letzten Teil werden abschließend die aufgefundenen Rechtslücken 
und Rechtsunsicherheiten durch die Formulierung eines eigenen Regulie-
rungsvorschlags geschlossen, damit in Zukunft eine ordnungsgemäße Rechts-
beratung durch und unter Zuhilfenahme von KI vollständig gewährleistet 
werden kann. Auch hierbei wird auf die Potenziale und Risiken beim Einsatz 
derartiger Systeme eingegangen.

II. Eingrenzung des Prüfungsumfangs

Die Arbeit soll den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Rahmen der 
Rechtsberatung und insbesondere die Regulierung zur Sicherung einer ord-
nungsgemäßen Rechtsberatung untersuchen. Hierfür bedarf es zunächst einer 
Eingrenzung des Prüfungsumfangs mittels einer genauen Begriffsbestim-
mung.

1. Begriff der Rechtsberatung

Zunächst sollte sich daher gefragt werden, wie der Begriff der „Rechtsbera-
tung“ für diese Arbeit zu definieren ist.




